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Bei offenem oder feuchtem Lagerraum wird zudem empfohlen, bei
abgenommenem Ventildeckei die Kipphebel mit reinem Zusatz einzurühren.

7. Das Kühlwasser ist abzulassen und die Batterie auezubauen. (Diese wird
zur Winterpflege am zweckmässigsten einem Auto-Elektriker übergeben.)
Wird Ihr Mähdreschermotor nach vorstehender Vorschrift mit einem
Treibstoffzusatz wie AUTOL-DESOLITE konserviert, so haben Sie die
volle Gewähr, dass Ihr kostbarer Motor der Still eg ungszeit vor Korro-
sionssehäden verschont bleibt.
Bei Wiederinbetriebnahme kann der Motor sofort ohne besondere
Massnahme gestartet werden und seinen Dienst erfüllen.

Das Bundesgericht beurteilt:

Erstreckung des Führerausweis-Entzuges
auf Landwirtschaftsfahrzeuge von Dr. r. b.

Ein Landwirt hatte als Lenker eines Personenwagens einen Verkehrsunfall

verursacht, der ein Todesopfer forderte. Der Unfall war durch die
Trunkenheit des Landwirts herbeigeführt worden. Das zuständige kantonale
Polizeidepartement entzog ihm deshalb für zwei Jahre den Führerausweis
für sämtliche Motorfahrzeugkategorien. Es verbot ihm auch bei Strafe das
Lenken landwirtschaftlicher Traktoren. Die Erlaubnis, solche zu führen, ist
nämlich im wesentlichen vom Besitz der üblichen Führerausweise für die
übrigen Motorfahrzeugkategorien unabhängig.

Der Landwirt erhob beim Bundesgericht staatsrechtliche Beschwerde

gegen das Verbot, Landwirtschaftstraktoren zu führen. Das Gericht bestätigte

jedoch dieses Verbot. Die verfassungsmässige Freiheit darf, wie es
ausführte, nur im Rahmen der öffentlichen Ordnung ausgeübt werden. Ist
diese Ordnung unmittelbar gefährdet, so dürfen die zu ihrer Wahrung
berufenen Behörden selbst dort, wo die öffentliche Ordnung nicht ausdrücklich

umschrieben ist, in verhältnismässigem Rahmen die verfassungsmässigen
Rechte einschränken. Im vorliegenden Falle war der Landwirt, der an

einer Kantonsstrasse wohnte, trunksüchtig. Die daraus entstehende Gefahr
rechtfertigte es, ihm auch das Lenken landwirtschaftlicher Traktoren zu

untersagen.

Sein Unfall erfolgte noch vor dem 18. Juli 1961. Seit diesem Datum
untermauert ein Bundesratsbeschluss über landwirtschaftliche Motorfahrzeuge

dieses bundesgerichtlich bestätigte Lenkverbot. Artikel 4 dieses
Bundesratsbeschlusses schliesst nämlich wegen körperlicher oder geistiger
Krankheit oder Gebrechen, wegen Trunksucht oder anderer Süchte
ungeeignete Personen vom Führen landwirtschaftlicher Traktoren aus und
ermächtigt die Behörden, entsprechende Verbote 'unter Androhung der
Ungehorsamsstrafe zu erlassen.
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